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Antrag 

der Abgeordneten Thomas Huber, Prof. Dr. Gerhard Waschler, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Gudrun Brendel-Fischer, Norbert Dünkel, Dr. Ute Eiling-Hütig, 
Matthias Enghuber, Petra Högl, Andreas Jäckel, Jochen Kohler, Dr. Stephan 
Oetzinger, Barbara Regitz, Berthold Rüth, Andreas Schalk, Dr. Ludwig Spaenle, 
Sylvia Stierstorfer, Peter Tomaschko und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold 
Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard 
Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

Verlängerung des Förderzeitraums der „Finanzhilfen des Bundes für das Investi-
tionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzuset-
zen, dass die Frist zur Verausgabung der Mittel im Rahmen der „Finanzhilfen des Bun-
des für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder“ über den 31. Dezember 2021 hinaus bis zum 
31. Dezember 2023 verlängert wird. 

 

 

Begründung: 

Nachdem der Bund im vergangenen Jahr aus dem coronabedingten Konjunkturpaket 
750 Mio. Euro Beschleunigungsmittel zur Förderung des Ganztagsausbaus im Grund-
schulalter bereitgestellt hatte, haben sich viele Kommunen auf den Weg gemacht, mit 
den Fördermitteln Betreuungskapazitäten auszubauen. Die Mittel müssen nach den 
Vorgaben des Bundes bis 31. Dezember 2021 verausgabt werden. 

Viele Kommunen werden es absehbar nicht schaffen, die bereitgestellten Fördermittel 
rechtzeitig zum 31. Dezember 2021 abzurufen. Sollte es bei dieser Frist bleiben, wer-
den viele Kommunen die eingeplanten und benötigten Fördermittel nicht rechtzeitig ver-
ausgaben und Maßnahmen nicht umsetzen können, oder sie müssen die durch den 
Wegfall von Fördermitteln entstehende Deckungslücke aus eigenen Mitteln ausglei-
chen, was auch Ausbaumöglichkeiten in der Zukunft reduzieren wird. 

Das Beschleunigungsprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschul-
alter erweist sich damit vielfach als nicht erfüllbar. Selbst Kommunen, die bei der Bean-
tragung der Beschleunigungsmittel auf fertige Planungen zurückgreifen und schnellst-
möglich mit der Umsetzung beginnen konnten, stehen bei der baulichen Umsetzung 
mehr und mehr vor gravierenden Problemen: Neben ohnehin geringen Kapazitäten des 
Bauhandwerks verschärft die Materialknappheit auch im Baubereich die Situation zu-
sätzlich – Baumaßnahmen liegen deutlich im Zeitplan zurück und die Kommunen haben 
keine Möglichkeit, hier steuernd einzugreifen, um den Rückstand wieder aufzuholen. 
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Wenn wir den Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter erfolgreich umsetzen 
wollen, dürfen wir bei den Beschleunigungsmitteln nicht auf halber Strecke stehen blei-
ben. Eine Verlängerung des Förderprogramms über den 31. Dezember 2021 hinaus ist 
daher unumgänglich. 


